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RS OGH 1984/9/11 9Os100/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1984

Norm

StGB §151

Rechtssatz

Das Vorsatzerfordernis, sich oder einem Dritten eine Versicherungsleistung zu verscha2en, stellt eine besondere

Spielart des Bereicherungsvorsatzes dar und enthält - wie dieser - rechtlich völlig gleichwertige Alternativen

(Wahlfeststellung im Spruch daher nicht undeutlich im Sinne des § 281 Abs 1 Z 5 StPO).
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